
un! er eben VO. Ganzheıtsprinzıp her gerechtfertigt werden ann. Weihbischof
euß beteuert, CS gehe ıhm nıcht vordergründig darum, das eleben erleichtern,
vielmehr 1ege ıhm daran, CS mıt der Forderung der opula als lLiebender 9a
heitlich-menschlicher Hingabe seinsgerechter machen; dıie Ehe werde damıt
nıcht leichter gemacht, dıe Not der eleute werde dadurch aber auch nıcht g_
ste1gert*S. Der Suche ach dem Rıchtigen, durch dessen FErkenntnis und Ver-
wirklichung alleın der Not gründlıch abgeholfen werden kann, mögen auch 1ese
Zeıilen dıenen?

OI CHOBESBERGE

Steuermoral
In efit 1/1965 dıeser Zeitschrift behandelte der Moraltheologe arl Böcklinger
„Die Verpflichtung ZU  — ahrheıt eım Steuerbekenntnis“. Ausdrücklich ist dabeı
dıe pastoraltheologische Zielsetzung der Abhandlung betont, und daher wird eine
Kritık NU:  — VO  5 diesem Standpunkt ausgehen dürfifen Der Autor des Artikels teıilt
ganz richtig die behandelnde rage nıcht dem Tugendbereich der Wahrhaltıg-
eıt c sondern dem der Gerechtigkeıit. uch '"Thomas W Aquıno betrachtet die
Steuer, dıe der einzelne eısten hat, 17 Rahmen der Gerechtigkeıit als Ausdruck
der Erkenntlichkeıit für die Mühewaltung der Obrigkeıit?, un dıe Erweiısung dieser
Erkenntlichkeıit ıst ach iıhm eine strenge Gerechtigkeitspflicht?. "LThomas faßt be1ı
Erörterung dieses 'Themas jedoch mehr die obrigkeitliche Person 1Ns Auge, ent-

sprechend der damals üblıchen Betonung der absoluten (Gewalt des Herrschers.
uch Leo LT folgt och eindeutig dieser Auffassung „Quadragesimo NnO  s
ıngegen begründet die Verpflichtung AD Entrichtung der Steuer bereıts Aaus der
Gemeingerechtigkeit?.
Ungeachtet diıeser unbestrittenen Pflicht schıebt Jer Böcklinger eine Vorirage e1n,
dıe jedoch für den einzelnen Steuerpflichtigen un!: auch für den eelsorger unlösbar
erscheınt, da beiden die hiefür erforderlichen 'Tatsachenkenntnisse mangeln. Er
iragt nämlıch zunächst, ob die Steuern berechtigt sınd und postulıert hiefür el
Voraussetzungen, die jedenfalls P Zeıt Christı und Paulıi, Aaus deren Aussprüchen
Lhomas V, w1e Böcklinger die Verpflichtung ZULX Steuerleistung ableıten *, nıcht
gegeben un er uch iın unNnsercI eıt nıcht Krıterium der Steuerpflicht
sein kö nnen?®.
Die TEL Voraussetzungen, amıt VOI gerechten Steuerforderungen gesprochen
werden kann, sind:

Die Steuer mMu. VO  > der rechtmäßıigen Obrigkeıt auferlegt se1n.
S1e mMu sich auf den Aufwand beschränken, der ZU. Gemeinwohl erforderlich
un ausreichend ist, ohne dıe Bürger ın iıhrer persönlichen politischen, so;ialen,wirtschaftlichen) un! familıenhaften Exıistenz ge:  r  en

Theol. Quartalschr. (1964)
Über den Stand der rage unterrichten Böckle, Bulletin ZUTT kirchlichen Diskussion diıe
Geburtenregelung, Concılıum (1965) 41 1—420 un! McDonagh, Dıie CHGCIe englischsprachige
Lıteratur ZU) Moraltheologıe der Ehe, eb 42 7—440

1L, I1, 102, N ad
Kommentar Röm ı3,
Quadragesimo Nno

4 Mit 22i 21 „Gebt dem Kaıiser, des alsers ist‘  b Röm I3 „Zoll, WC)] oll gebührt””.
Vgl auch Leo X I1I1 Sapientiae christianae Über dıe wichtigsten Pflichten christlicher Bürger
VO 1890



Die Steuerlasten ILLUSSCI1L gerecht auf dıe einzelnen nach ıhrer wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit) verteilt werden.

on dıe der enannten Voraussetzungen ISTE für den einzelnen Steuer-
pflichtigen schwer überprüf bar Deswegen wurden EeEINETSEITS dıe diesbezüglıch
och Ansıchten Leos 111 gerade UNSCICI Zeıt zwangsläufig
Revısıon unterworien Andererseıts darfi nıcht übersehen werden, daß naturrechtlich
der ONSENS des beherrschten Volkes auch dem Usurpator schließlich dıe rdnungs-
macht dıe and g1bt Nur leicht ber der Mensch ort ıhm C171}

POS1UVES (sesetz hindernd Wege steht Scheingründe, sich Verpflichtung
entziehen un! sıch SC1NECIN (Gewissen gegenüber rechtfertigen®

Die Zzweiıte Voraussetzung findet ohl auch be1 T’homas C1I11C Stütze Er daß
keine Steuer, die die VO.  an der Notwendigkeıt CZOBCNCNMN (Grenzen überschreıitet
rhoben werden solle”? I dDies beurteilen iIsSt jJedoch nıcht Auifgabe un Recht
des einzelnen. Es handelt sıch Jer vielmehr GiIHNE Verpflichtung, die den Re-
gierenden auferlegt ıst Der ı „Quadragesimo anno“ weıtergesponnene Gedanke
der Gemeingerechtigkeıit schließt geradezu dıe Möglıichkeıit Überprüfung
UrCcC den einzelnen AQUS, ob der VO  - der Obrigkeıit finanzıerte Aufwand wirklich
für das (Gemeinwohl ertorderliıch SC1 Wenn Böcklinger CS überprüft
werden, welche staatspolitische Lınıe die KRegJerungsparteıen iıhrer Steuerpolıtik
verfolgen, un:! der totale Versorgungsstaat abzulehnen SCIH, ann an ıhm,
SOWEIL damıt allgemeınen Grundsatz ohl zustimme Der einzelne
VCrMasS aber auch damıiıt nıchts anzufangen, da der allgemeın fortschreitenden
Begriffisverwirrung LUTLT och sıch mehrenden Gleichklang der politischen
Zielsetzungen aller RegJerungsparteıen festzustellen VEIMAS, wobei die das
gleiche polıtische Ziel mıiıt sozlaler Gerechtigkeıit dıe anderen CS uch mıiıt chriıst-
licher Nächstenliebe begründen suchen Angesichts der unaufhaltsam fort-
schreitenden Kollektivierung des Gemeinschaftslebens, die die persönliche Rechts-
sphäre des Indıyıduums zermalmen droht INnas dıe heutige Betonung der (semeinn-
gerechtigkeit un! der Verantwortung des Christen für Mitbrüder aller
Welt rc dıe Kırche vielleicht UuNAUSSCHOTECNM un!' überspitzt erscheinen ar
sächliıch hat die Christenheit ıchtung auf dıe sozıale Verantwortlichkeit och
el nachzuholen?
Die drıtte Voraussetzung 1St schließlich ebenso problematisch WIC dıe beiden VOI -

enannten enn alle Steuertarıife sınd Menschenwerk und iınsotern unvollkommen
uch der Begriff der „mäßigen Steuer, für den Leo 111 „Rerum L1LOVAaLruml

1sSt durchaus relatıv un! INESsSCHN Realeinkommen des einzelnen Kann
ber der einzelne Steuerzahler sıch C1M Urteil darüber anmaßen, ob mehr
bezahlen hat als gerechterweise VO.  ( ıhm ordern ist? Der C111C wıird siıch Ver-
gleich ZU anderen un JC ungerecht besteuert fühlen Hıer dürfen ber nıcht
persönliche Wünsche un Irıebe Scheinargumenten verleıten, sondern
wıieder L11LULX die 1€ ZUTXC Wahrheit un Gerechtigkeit
Aus SC1HNCI1L reı Voraussetzungen leitet 9808 Böcklinger weıter ab daß nıemand
verpflichtet SCI, mehr Steuern zahlen, als gerechterweise VO  e ıhm als materieller
Beıtrag u Gemeinwohl verlangt werden ann Daß INa nıcht alle geilorderten

uch 'IThomas VO:  $ Aquıno weicht der MmMi1tL diıesem Fragenkomplex zusammenhängenden Frage nach
der Berechtigung des 1 yrannenmordes Aus, obwohl der SC1INET eıt bestehenden Institution
des Kırchenbannes und der als Folge verhängenden Reichsacht ersprießliche Anhaltspunkte
Z Erörterung des bıs heute ungelösten Themas gefunden hätte Ihomas sıeht vielmehr der Will-
kürherrschaft 1116 göttliche Strafe für CISCHNCH Ungehorsam ‚ott
De PIINCIDUM 1il 11
uch nach Thomas VerMAaX das Einzelindividuum NUur als eıl der Gemeinschaft dıe
hineingestellt 1SL, bestehen, allerdings als eıl der vollkommenen Gemeinschaft



Steuern bezahlen MU:  9 ergebe sıch daraus, daß I1la  5 annehmen A  m  Ca daß eın eıl
der Steuern ungerecht sel. Ferner komme durch diıese Handlungsweise nıemand
Schaden, weıl fast alle Steuerzahler handeln und einen eıl der Steuern hinter-
zıehen, der Staat ber trotzdem seine Bedürfnisse ec
Diese Ansıchten un olgerungen bedürfen I1U. allerdings einer Rıchtigstellung
nıcht LLUTX AaUusSs dem vorher Gesagten, sondern uch au grundsätzlichen moral-
theologischen Erwägungen. Abgesehen davon, daß der einzelne nıcht erkennen
vermas, W as der Staat gerechterweise VO  e iıhm ordern kann, darf der OChrist nıemals
eine Rechtfertigung der eigenen Fehlhaltung 1mM abwegigen Verhalten seiner Ua
welt suchen wollen (Gerade dem Christen verbleibt dann dıe ıhn 1mM Gewissen
bindende Pflıcht, anders se1ın als die anderen un: retten, Was retiten ıst,
168 der Menschen willen, deren Gemeinschaft teilt
Damıt erscheint uch der weıtere Ratschlag, daß nıcht es 1mM Steuerbekenntnis
einbekannt werden MUSsse un! eine Ausflucht gesucht werden dürfe, wıderlegt.
Freıilich darft sıch der Steuerpflichtige (miıt Böcklinger) aller sıttlıch erlaubten
ıttel bedıienen, ein richtiges un: trotzdem für ıhn günstiges Steuerbekenntnis

erstellen. Darın lıegt sıttlıch un steuerrechtlich eın Wiıderspruch. Der Christ
mu ZU. Beıspıiel bei der Auswahl der Betriebsausgaben nıcht skrupelhaft kleinlich

seınem eigenen Nachteil se1n. Der Staat hat sich ]Ja das Prüfungsrecht vorbe-
halten, un 1ın der Praxıs ergeben sıch oft Zweıifel, ob eine Ausgabe dem be-
triıeblichen oder dem prıvaten Sektor zuzuzählen ist Hıer ım Z weıfel (!) seinen
(sunsten entscheıden, ist das unbestreitbare Recht des Steuerpflichtigen. Er ist
jedoch auch 1m (Gewissen gebunden, eine eindeutig prıvate Ausgabe nıcht fälsch-
licherweise als Betriebsausgabe erklären. Er würde auf diese Weıiıse bewußt
Steuern hinterziehen.
Böcklinger stellt seine Erörterungen ZWar als „Grenzmoral‘“ hın, 11 ber seine
Ratschläge auch für den „heroıischen“ Christen gelten lassen. Für diesen spezle.
äaßt die Möglıichkeıit offen, sıch einen gewıssenhaften Steuerberater halten
Wenn ıhm alle Unterlagen ZU Verfügung stelle, könne dem Steuerberater
die sıttlıch tragbare Auswahl der einzubekennenden Werte überlassen. Eıne Lüge
lıege deswegen nıcht VOT, weiıl der Staat durch Hınzuzählung der geläufigen orrek-
iur die tatsächlichen Werte ermitteln könne. Nun, uch 1l1er gılt das bereits
Gesagte, daß der Christ ım <weıfel (!) ohl berechtigt lst, dıe für iıhn günstigste
Varıiante wählen, darf ber keineswegs dıe Gewissenslast, der sich
entledigen möchte, auf einen anderen den Steuerberater abschieben. Wohl
wırd INa dıe berechtigte Kriıtik Böcklingers den oft für den einfachen Steuer-
zahler komplizierten Steuergesetzen nıcht überhören dürtfen uch dıe Mahnung

den Staat, den Geist des Mißtrauens un! des Kampfes nıcht auf kommen
lassen, wırd nehmen sein®. Es scheint ber offensichtlich weıt angscCnh,
WEn Böcklinger eine „falsche“ eidesstattliche Erklärung ach dem Grundsatz:
5 WCI gerechterweise Steuern verheimlichen darf, darf uch eiıne entsprechende
Erklärung abgeben  C6 entschuldigen sucht Daß uch der Steuerbeamte VOI -

pflichtet ıst, ın seinem Dienst dem Gebot der Gerechtigkeit und Liebe ent-
sprechen, ist siıch selbstverständlich
Eıner nochmaligen Überprüfung bedürfen uch die weıteren Ausführungen hın-
sichtlich der rage, ob der Christ die Klugheıit der Schlange der dıe Einfalt der
Taube bei der Abfassung des Steuerbekenntnisses anwenden soll Eın Menschen-
feind verstößt iın seiner ich-bezogenen Haltung ımmer die Nächstenliebe
Er annn sıch daher Sar nıcht In nwendun: der Ratschläge Böcklingers ,a das

Es se1 ın diesem Zusammenhang dıe 1m gleichen rnst mahnenden Worte Pıus' DE dıeeıl-
nehmer Kongreß des Internationalen Instituts für öffentliche Finanzen Oktober 1948
erinnert.



gerade tragbare sittlıche inımum “ beschränken, ohne 1 (GGewıissen schwer
fehlen Andererseıts ist CS sittlıch iırrelevant, Was der Steuerhinterzieher mıiıt den
(„erlaubterweise”) hınterzogenen Steuergeldern macht. Dıie Hinterziehung wird
sittlıch nıcht verantworten se1IN, gleichgültıg, „ob dıe Steuer AuUS Geı1z, eld-
gıer oder Aaus rein materialistischer Gesinnung“ hınterzogen wurde (was sıch
schon hinlänglicher Beweis tür dıe sittliıche Fehlhaltung des Hinterziehers wäre)
der ob der Hinterzieher „einen Hausstand gründet oder auch eine offene
and hat‘ uch JEr ist bedenken, daß der Diebstahl nıcht dadurch gerecht-
fertigt wiırd, daß 1019 AUS dem Diebsgut Almosen g1Dt, W16 überhaup das OSe
nıcht dadurch gyut wiırd, daß na mıt Hılfe des Bösen auch (sutes tut

Man wiıird also feststellen mussen, daß dıe Steuerhinterziehung dıe bewußte, VOI-

sätzliche Abgabenverkürzung uch sittlich immer verwertflich se1ın wiırd: daß
hingegen dıe fahrlässıge, selbst auch dıe groD fahrlässıge Abgabenverkürzung
siıttlıch indıfnerent bleıbt, weıl der Steuerpflichtige den Unrechtsgehalt SEINES Iuns
nıcht erkennen in der Lage WAar. Ebenso ist auch dıe 1 (Gesetz angebotene Aus-
nutzung steuerlicher Vorteıile oder 1n 7 weiftelsfällen dıe Entscheidung eiıgenem
unsten sittliıch rlaubt.
Eıne letzte Betrachtung ist dem Verhältnis des Steuerbekenntnisses ZU Kirchen-
beıtrag gewıdmet. Hıer wırd die Umkehrung des Prinzıps deutlich erkennbar.
Wenn die Leistung der staatlıchen Steuern Gewissenspflicht 1st, ist CS für den
Chrısten zweitellos auch dıe Leistung des Kirchenbeıitrages. WAar konzediert
Böcklıinger, daß eıine sıttlıch erlaubte Abgabenverkürzung uch eine sittlıch C1-

laubte Kirchenbeitragsverkürzung ZUE Folge haben kann. Dann ber heißt O

„Korriglert dıe staatlıche Behörde dıe Steuerbescheide (was 1ın der Regel Lasten
des Steuerzahlers SC1iNn wiırd), mussen dıiese Korrekturen der kirchlichen Fınanz-
behörde vorgelegt werden (diese Verpflichtung ist schwer un!' der Kirchenbeıitrags-
pflichtige mMuUu den Veranlagungen der kirchlichen Finanzbehörde ent-
sprechen. CC

Hıer SE1 zunächst darauf verwılıesen, daß 1n der Praxıs Bescheidberichtigungen —

gunstien des Steuerzahlers häufig vorkommen, oft PTST ach Jahren, etwa ach
Aufhebung eines rechtswldrigen Bescheides durch den Verwaltungsgerichtshof.
Solche Berichtigungen sind ach der für Oberösterreich geltenden Kirchenbeıitrags-
ordnung jedoch me1ıst bedeutungslos und bewırken keine Änderung des Kırchen-
beıtrages, da solche Berichtigungen 1Ur innerhalb VO sechs Jahren ach Ablauf
des Bemessungsjahres beantragt werden rönnen. Diıiese bedauerliche Einschränkung
wirkt berechtigterweıise auch ähmend auf die VO  ; Böcklinger postulıerte (Gew1lssens-
pflicht, eıinen nachträglich erhöhten Steuerbescheılıd der kirchlichen Finanzbehörde
Vorzuwelsen. Böcklinger unterscheidet nıcht zwischen den möglıchen Ursachen
einer olchen Bescheidberichtigung. Diese kann dadurch erforderlich geworden se1n,
dal3 die Abgabenbehörde eine Steuerhinterziehung feststellte In diesem Fall INnas
eingeräumt werden, daß der gläubige Christ ann auch 1mMm (Gewissen verpflichtet ist,
den berichtigten Steuerbescheid der kirchlichen Finanzbehörde vorzulegen. In
all jenen Fällen, 1n denen eıne Bescheidberichtigung A achntel. des Steuer-
pflichtigen 1mMm Zuge einer Betriebsprüfung deshalb erfolgte, weıl formeller
ängel die Ordnungsmäßigkeıt der Buchhaltung verworfen wurde und sıch die
Finanzbehörde deshalb ZUrLXr Schätzung der Betriebsergebnisse berechtigt glaubte,
oder deshalb, weıl Bewertungskorrekturen einem höheren Steuerergebnis geführt
aben, wird 111a ber ohl schwerlich eine Gewissenspflicht ZU ireiwillıgen Be-
antragung der Berichtigung des Kirchenbeitragsbescheides konstruleren können.
In diesen Fällen nämlich sıecht der Steuerpflichtige meıst dıe Rechtmäßigkeıt der
Steuererhöhung nıcht e1n, sondern fügt sıch der stärkeren staatlichen Gewalt
Er würde CS daher unbegreiflich finden, daß die Kirchenbeitragsstelle dem
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seiner subjektiven Anschauung ach zugefi ügten Unrecht iıhrerseıts NU. partızı-
pıeren wollte
Gewiß wiıird INa können, daß dıe bestehenden Steuergesetze jedes Staates
als Menschenwerk L1LLUr Stückwerk un er unvollkommen sind Im Interesse
der Ordnung des ((emeiInwesens wiıird INa  $ aber nıcht zulassen können, daß der
einzelne, der sıch VO  . der UOrdnungsnorm der Gemeinschaft art betrofien
glaubt, sıch selbst Z Rıchter ber das Gesetz, dem unterworfen ıst, erhebt
Er ist vielmehr auf die erlaubten ıttel der Rechtserkämpfung angewiesen und ist
7zweiıtellos uch berechtigt, den staatlıchen (Gesetzen Krıtik ben un auf
deren Mängel hınzuweısen. Die einsichtsvolle Staatsführung wırd sıch Aaus eigenem
bemühen, über berechtigte age mangelhafte esetze verbessern.

AB LE U NGE N

AUSENER

Dıiıe Wahrheıit 1n der Presse

Am Gallusbrunnen 1 Schatten des Münsters VO.  . St (zallen fiel meın Blick auf
TYTe1 Bürgerhäuser, die dem kleinen friıedlichen Plätzchen lıegen. Das eine hıeß
„Zum Jäger”, das andere „Zum Straußen“ un! das 1ın der Mıtte Zr ahrheıt  ..
Ich SINg auf das Haus „Zur ahrheıt  o Z un meıne Vermutung bestätigte sıch.
In diesem Haus eine Druckereı un! eın Verlag. Soweıt 1C. erkennen konnte,
werden ort ohl 11UX Bücher gemacht. Büchermacher können ohl den Mult aben,
iıhr Haus ALUT. Wahrheıiıt“ NCNNCN ; enn S1E en 1e1 HE: gründlic. über-
egen un! abzuwägen, Was S1E schreiben wollen. Sıe stehen nıcht dem ruck
des LTermiıns un der Fülle VO  - Nachrichten, deren Extrakt un Übersicht die
Leser jeden orgen gedruckt erhalten wollen Eın Zeıtungsverlag würde ohl
aum auf se1n Haus „ ZUr Wahrheıiıt“ schreıben. Eın Zeıtungsmann könnte allen-

Sagch. „Wır möchten informileren, gut WITLr CS können. Wır bemühen uns

ımmer, wahrhaftıg se1n. ber ob WIr immer dıe Wahrheit vermögen
wWwWer VCIINAS das?“
Manchmal ann eın Journalıst tatsächlıch mıiıt Pontiıus Pılatus iragen: „Was ıst
Wahrheit?“ Oft haben die Tatsachen mehrere Seiten, un! jede ıst Cie ahnrneı
Es ist schwer, dıe Wahrheıt 5 schon 1mM täglıchen en un erst
recht 1ın der öffentlichen Meıinung. Das ist auch nıcht Nur eine rage ach der PCI-
sönlıchen charakterlichen Integrıität. Es ist nıcht L11L1UTX eine moralısche Frage. Es
ist eine rage VO  e Sachverstand, Geıistesschärtfe, Fähigkeıt, Ausbildung, Kontakt-
tähigkeıt, Ja eiıne rage der öffentlıchen KResonanz, ob da jemand Wahrheit
hören will, ob den, der da Informatıon vermiuttelt, schätzt, anerkennt, ob ihn
erns nımmt.
Hıer sollen 1U einıge Gedanken aufgegriffen werden, die aps 1US SCLI diesem
Fragenkomplex 1ın verschiedenen Ansprachen geäußert hat! Denn 6S ll scheinen,
als habe dieser apst, der zweiıftellos ein großer Wegbereıter ZU. „aggıornamento”
der Kıirche WAar, gerade auf diesem Feld vieles gut gesagtT, daß kaum besser
ausgedrückt werden ann
Pıus XII bezeichnet dıe Arbeit der Presse als CIn

lle 1mMm folgenden angeführten Zaitate sınd mıt einer Ausnahme entnommen dem und and
Utz-]J. Groner „Hoz1ıale Summe Pıus’ Paulus- Verlag, Freiburg/Schweiz 1954 bzw.

1961 Die angegebenen Nummern entsprechen der Numerierung dıeses Werks.
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